
Ministerium für 
Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfaien 

Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 40190 Düsseldorf 

An die 
Bezirksregierungen 

Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster 

Fort- und Weiterbildung; 

Qualifizierung von Wlitgiiedern der Lehrerräte zur Wahrnehmung 
personalvertretungsrechtlicher Aufgaben 

1. Zur Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Beteiligung 
des Lehrerrats an den Entscheidungen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters gemäß § 69 Absatz 4 SchuIG werden den Mitgliedern 
der Lehrerräte Basisqualifizierungen und vertiefende Fortbildungen 
angeboten. 

2. Die Basisquatifizierungen und vertiefenden Fortbildungen werden 
von der Fortbildungsakademie Mont Cenis in Herne und, nach Maß
gabe entsprechender Vereinbarungen mit dem Ministenum, von 
Lehrerverbänden/Gewerkschaften durchgeführt. 

3. Die Qualifizierungen dauern ca. sechs Zeitstunden. Basisqualifizie
rungen umfassen insbesondere die folgenden Themen: 
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Aktenzeichen: 

412-6.08,01-63014 

bei Antwort bitte angeben 

Auskunft erteilt; 
Herr Schmidt 

Telefon 0211 5867-3258 
Telefax 0211 5867-3220 
klaus-
dieter.schmidt@msw.nrw.de 

- Der neue Lehrerrat, Rollenverständnis 

- Wahlverfahren 

- Rechtliche Grundlagen 

. - Mitbestimmungsrechte, weitere Beteiligungsrechte 

•- Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Ansprechpartnerin 
für Gleichsteliungsfragen, der Schwerbehindertenvertretung 
und dem Personalrat bei der vorgesetzten Schulaufsichtsbe
hörde 

" Fallbeispieie. 

Vertiefende Fortbildungen bauen auf den im Rahmen der Basisqua
lifizierung behandelten Themen auf und vertiefen die dabei vermit
telten Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 
40221 Düsseldorf 
Telefon 0211 5867-40 
Telefax 0211 5867-3220 
poststelle@msw, n fw.de 
www.schulministenum.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S-Bahnen 8 8, S 11,S28 
{Völklinger Straße) 
Rheinbahn Linien 704, 709 
(Georg-Schuihoff-Platz) 
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4. Die Teilnahme an den Qualifizierungen liegt im besonderen dienstli- sei{e2von2 
chen Interesse. Den Mitgliedern der Lehrerräte ist gemäß § 69 Ab
satz 6 Satz 3 SchuIG die Teilnahme zu ermöglichen. 

5. Für die Teilnahme an den Qualifizierungen der Lehrerverbän
de/Gewerkschaften ist Sonderurlaub gemäß § 26 Absatz 1 der Frei-
stellungs- und Uriaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW) zu erteilen. 
Der besondere Ausnahmefall gemäß § 26 Absatz 2 Satz 2 FrUrlV 
NRW ist gegeben. Es besteht Anspruch auf Kostenerstattung nach 
den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. Für Lehrkräfte 
im Beamtenverhältnis finden die Vorschriften des Abschnitts V „Un-
failfürsorge" des Beamtenversorgungsgesetzes Anv^endurig. Lehr
kräfte im Tarifbeschäftigtenverhältnis unterliegen den Bestimmun
gen der „Gesetzlichen Unfallversicherung" gemäß Sozialgesetzbuch 
Vil. 

6. Die Bezirksregierungen erstatten den Trägern die vereinbarten Se
minarkosten. 

7. Die Reisekosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen die 
Schulen. Die Bezirksregierungen erstatten den Schulen die veraus
lagten Reisekosten. 

8. Der Runderiass tritt am 1.8.2013 in Kraft. Der RdEri. v. 6.4.2009 
(BASS 20-22 Nr. 63) wird mit Wirkung vom 1.8.2013 aufgehoben. 

Der Runderiass wird Im Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Wei
terbildung veröffentlicht. 

In Vertretung 

Ludwig Heibke 


